
Informationsveranstaltung

Medizinische Masseure

Zürich, 27.08.2009 © Patrick Althaus

Information Qualitätssicherungskommission 

zur Berufsprüfung



Rahmen wurde geªnderté

Die Prüfungsordnung zur Berufprüfung der Medizinischen Masseure* 

durch die Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie, 

Frau Dr. Renold, am 19.06.09 genehmigt und unterschrieben wurde.

* Die Funktionsbezeichnung gilt sinngemäss für beide Geschlechter.
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Höhere Berufsbildung 

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 

(3 oder 4 Jahre) 

Obligatorische Schulzeit

Hochschulstufe

Berufsmaturität

Allgemein bildende 

Schulen

Gymnasiale

Maturität

Fachhochschulen
Universitäten 

und ETH

Eidg. Berufs-

und höhere 

Fachprüfungen

Höhere 

Fachschulen 

Das Berufsbildungssystem der Schweiz
BERUFSBILDUNG IN DER SCHWEIZ Fakten und Zahlen 2009 www.bbt.admin.ch

Eidgenössisches

Berufsattest 

(2 Jahre)

Brückenangebote
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direkter Zugang Zusatzqualifikationen erforderlich


